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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Im November 2016 richtete der Bundesrat seine Botschaft zum Regionalen
Personenverkehr 2018-2021 und den zugehörigen Verpflichtungskredit an das
Parlament. Zum Einen sollte mit einer Änderung des Personenbeförderungsgesetzes
(PBG) der Zahlungsrahmen als Instrument der Abgeltung von Leistungen des regionalen
Personenverkehrs durch den Verpflichtungskredit ersetzt werden. Zum Anderen sollte
mit einem Bundesbeschluss ein Verpflichtungskredit von CHF 3'959,6 Mio. für die
Abgeltung von Leistungen des regionalen Personenverkehrs in den Jahren 2018 bis 2021
bewilligt werden. 
Als Erstrat nahm der Ständerat die Beratung des Geschäfts am 8. März 2017 auf. Die
Kommissionsmehrheit der KVF-SR empfahl dem Rat, auf das Geschäft einzutreten, die
Änderung des PBG anzunehmen und den Verpflichtungskredit um CHF 144 Mio. zu
erhöhen. Bundesrätin Leuthard rief mit ungewohnt starken Worten zur
finanzpolitischen Vernunft auf und kritisierte, dass diverse Unterstützerinnen und
Unterstützer der Kommissionsmehrheit im Rat ihre Interessenbindungen nicht
offengelegt hatten. Eine Minderheit Wicki (fdp, NW) wollte dem Verpflichtungskredit
gemäss Bundesrat zustimmen. Die kleine Kammer trat ohne Gegenantrag auf die
Vorlage ein und stimmte der Änderung des PBG einstimmig zu. Mit 26 zu 17 Stimmen
(keine Enthaltungen) folgte der Rat der Kommissionsmehrheit, erhöhte den
Verpflichtungskredit und strich einen Artikel, der eine gestaffelte Freigabe der Mittel
des Kredits vorsah. 
Der Nationalrat nahm die Debatte am 3. Mai 2017 auf. Die Mehrheit der KVF-NR
empfahl, auf die Vorlage einzutreten, der Änderung des Personenbeförderungsgesetzes
zuzustimmen und beim Verpflichtungskredit dem Beschluss des Ständerates zu folgen.
Eine Minderheit Giezendanner (svp, AG) verlangte Nichteintreten und eine Minderheit
Bühler wollte bezüglich der Höhe des Verpflichtungskredits dem Bundesrat folgen. Die
Finanzkommission äusserte sich ebenfalls zu diesem Geschäft: Eine
Kommissionsmehrheit empfahl, bezüglich des Verpflichtungskredits dem Bundesrat zu
folgen, eine Minderheit Hadorn (sp, SO) wollte hingegen dem Ständerat folgen. Mit 133
zu 44 Stimmen bei 7 Enthaltungen trat der Nationalrat auf die Vorlage ein. Die
Gesetzesänderung wurde mit 141 zu 40 Stimmen bei 9 Enthaltungen angenommen,
wobei sämtliche Gegenstimmen und Enthaltungen aus der SVP-Fraktion stammten, die
in dieser Sache ungewöhnlich gespalten auftrat. Der vom Ständerat aufgenommenen
Erhöhung des Verpflichtungskredits stimmte der Nationalrat mit 98 zu 92 Stimmen bei
einer Enthaltung zu, ebenso bestätigte die grosse Kammer die Streichung des Artikels
zur gestaffelten Auszahlung der Gelder mit 116 zu 76 Stimmen (keine Enthaltungen). In
der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen bei 5
Enthaltungen der ständerätlichen Fassung zu. Am 16. Juni 2017 nahm der Nationalrat die
Vorlage in der Schlussabstimmung mit 149 zu 45 Stimmen bei 2 Enthaltungen an, wobei
erneut alle Gegenstimmen und Enthaltungen aus den Reihen der SVP stammten. Der
Ständerat stimmte in der Schlussabstimmung am selben Tag mit 43 zu 1 Stimme (keine
Enthaltungen) zu. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2017
NIKLAUS BIERI

In der Sommersession 2021 beugte sich der Ständerat als Erstrat über das
Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport. Er stimmte dabei im Grossen
und Ganzen der Vorlage des Bundesrates zu, wich aber in einigen wenigen Punkten von
der bundesrätlichen Version ab. 
Die Eintretensdebatte war geprägt von lobenden Worten seitens der Bürgerlichen für
das geplante Projekt «Cargo sous terrain» (CST), wobei der Ständerat ja nur über die
dafür nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu befinden hatte. Das Projekt wurde
als «innovativ» (Wicki (fdp, NW), Engler (mitte, GR), Knecht (svp, AG)), «exzellent»
(Français (fdp, VD)) und «historisch» (Bischof (mitte, SO)) bezeichnet – die übrigen
Fraktionen blieben in der Eintretensdebatte ohne Wortmeldungen. Verkehrsministerin
Sommaruga würdigte das Projekt ebenfalls und unterstrich, dass es beim vorliegenden
Gesetzesvorhaben nicht darum gehe, dieses Infrastrukturprojekt selber zu erschaffen.
Es sei vielmehr ein Ermächtigungsgesetz, damit von privater Seite her gebaut werden
könne. Zudem müsse diese neue Infrastruktur mit der bestehenden Strassen- und
Schieneninfrastruktur optimal abgestimmt werden. Das Gesetz regle folglich die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Rahmenbedingungen für die Errichtung und den Betrieb der unterirdischen
Gütertransportanlage sowie für den Betrieb von Transportfahrzeugen. Gemäss dem
Gesetzesentwurf sollen unterirdische Gütertransportanlagen in den Sachplan Verkehr
des Bundes Eingang finden, und zwar als eigenständiger Teil. Damit werde unter
anderem die Koordination unter den beteiligten Kantonen gewährleistet. Sommaruga
betonte auch, dass das vorliegende Gesetz nicht extra für CST gemacht worden sei. Das
Gesetz gelte vielmehr für jeden Projektträger, der einen unterirdischen Gütertransport
bereitstellen wolle. Auch müssten die angebotenen Transportdienstleistungen
diskriminierungsfrei zugänglich sein. Bei Streitigkeiten rund um diese
Diskriminierungsfreiheit solle die Railcom – die Regulierungsbehörde für den
Eisenbahnverkehr in der Schweiz – zuständig sein. Schliesslich solle über eine
Spezialgesetzgebung sichergestellt werden, «dass über die gesamte Lebensdauer der
Anlage hinweg eine Schweizer Mehrheit an deren Eigentum besteht».  
Im Rahmen der Detailberatung wich die kleine Kammer in vier Punkten von der Vorlage
des Bundesrates ab. Diese Punkte betrafen die Themen Diskriminierungsverbot,
öffentliche Auflage des Baugesuchs, die Stellungnahme der Kantone zum Baugesuch
und den Rückbau der Infrastruktur.
In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage einstimmig mit 39 Stimmen und einer
Enthaltung angenommen. 2

Strassenverkehr

Eine im Dezember 2015 von Ständerat Erich Ettlin (cvp, OW) eingereichte Motion
richtete sich gegen eine übermässige administrative Belastung bei
Geschäftsfahrzeuginhabern. Im Rahmen der FABI war 2014 der steuerliche
Fahrkostenabzug auf CHF 3000 plafoniert worden. Um den Fahrkostenabzug war in der
FABI-Debatte heftig gekämpft worden, doch mit der Annahme der FABI-Vorlage durch
das Stimmvolk im Februar 2014 galt ein maximaler Fahrkostenabzug von CHF 3000. Im
Sinne einer Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen plante die Eidgenössische
Steuerverwaltung eine Praxisänderung, die den maximalen Fahrkostenabzug auch für
Inhaber von Geschäftsfahrzeugen berücksichtigt. Weil zwischen Arbeitsweg und
Aussendienst unterschieden wird, steigt gemäss Ettlin der administrative Aufwand für
Arbeitgeber und -nehmer übermässig an. Weil die Fahrkosten, die CHF 3000
übersteigen, den Arbeitnehmern mit Geschäftsfahrzeug neu als Einkommen
angerechnet werden, droht diesen zudem eine höhere Steuerrechnung. Motion Ettlin
fordert den Bundesrat auf, die Steuerverwaltung anzuweisen, diese Praxis nicht
umzusetzen. Am 3. März 2016 nahm sich der Ständerat der Motion an. Ein
Ordnungsantrag von Claude Hêche (sp, JU) wollte die Motion an die Kommission für
Wirtschaft und Abgaben zurückweisen. Der Ordnungsantrag Hêche wurde bei 21 zu 21
Stimmen mit dem Stichentscheid des Präsidenten Comte (fdp, NE) angenommen.  
Am 27. September 2016 kam die kleine Kammer auf das Geschäft zurück. Die
Kommission empfahl dem Rat mit 6 zu 5 Stimmen die Ablehnung der Motion mit der
Begründung, die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen sei mit der neuen Praxis
gewährleistet und der Aufwand zu bewältigen. Bundesrat Maurer stiess ins selbe Horn
und betonte, es sei ausgiebig nach der einfachsten Lösung gesucht worden und die
Annahme der Motion führe kaum zu einer weniger aufwändigen Praxis. Trotzdem folgte
der Rat der Minderheit Wicki (fdp, NW) und nahm die Motion bei 3 Enthaltungen mit 19
zu 18 Stimmen an. 3

MOTION
DATUM: 27.09.2016
NIKLAUS BIERI

Im April 2018 äusserte sich die KVF-SR zur Motion Burkart (fdp, AG)
„Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen erlauben“. Die Kommission empfahl ihrem Rat
mit 7 zu 4 Stimmen (2 Enthaltungen), die Motion abzulehnen. Rechtsvorbeifahren sei
gemäss geltendem Recht auf Einspurstrecken, Beschleunigungsstreifen und beim
Kolonnenfahren bereits legal, darüber hinaus sei jedoch zu befürchten, dass der
Verkehrsfluss nicht verbessert und die Unfallgefahr vergrössert werde. Eine
Kommissionsminderheit Wicki (fdp, NW) empfahl die Motion zur Annahme. 4

MOTION
DATUM: 09.04.2018
NIKLAUS BIERI
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Nachdem sich die Kommissionsmehrheit der KVF-SR gegen die Motion Burkart (fdp, AG)
«Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen erlauben» ausgesprochen hatte, setzte sich eine
Minderheit Wicki (fdp, NW) für die Motion ein. Ständerat Wicki beschwor im Rat die
volkswirtschaftliche Notwendigkeit, jedes Mittel zu ergreifen, welches möglicherweise
die Anzahl Staustunden reduzieren könnte. Zudem behebe das Erlauben des
Rechtsvorbeifahrens gerade eine Rechtsunsicherheit, statt, wie von der
Kommissionsmehrheit befürchtet, eine solche zu schaffen. Nach mehreren engagierten
Voten nahm der Ständerat die Motion schliesslich mit 30 zu 8 Stimmen (1 Enthaltung)
an. 5

MOTION
DATUM: 13.06.2018
NIKLAUS BIERI

Eine im Juni 2019 eingereichte Motion von Ständerat Martin Schmid (fdp, GR) verlangte
die Anpassung der gesetzlichen Grundlage für das E-Bike dahingehend, dass auch
Jugendliche ab 12 Jahren ohne Ausweis E-Bikes mit Tretunterstützung bis 25
Stundenkilometer fahren dürfen. Die geltende Regelung erlaubt dies ab 14 Jahren mit
Mofa-Ausweis respektive ab 16 Jahren ohne Ausweis. Weil etwa in Deutschland und
Österreich kein Ausweis nötig sei, sieht der Motionär die Schweiz im Nachteil: So
könnten beispielsweise Touristen in der Schweiz keine E-Bike-Angebote nutzen, wenn
sie Kinder unter 16 Jahren ohne Mofaausweis dabei hätten. 
Der Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme auf die Unfallstatistik und beantragte
die Ablehnung der Motion. Sie wurde im September 2019 im Ständerat traktandiert.
Stattdessen fand aber ein Ordnungsantrag Wicki (fdp, NW) für die Zuweisung der
Motion an die zuständige Kommission Gehör: Mit der Vorprüfung könne die Kommission
die Sicherheitsbedenken des Bundesrates prüfen, allenfalls weitere Studien
konsultieren und diese «für den Tourismus sehr wichtige Motion» (Wicki) gut
aufgleisen. Der Motionär erklärte sein Einverständnis mit der Zuweisung an die
Kommission und der Rat stimmte dem Ordnungsantrag oppositionslos zu. 6

MOTION
DATUM: 10.09.2019
NIKLAUS BIERI

Die Motion Graf-Litscher (sp, TG) für ein Nein zur doppelten Strafe für Berufsfahrer
und Berufsfahrerinnen beziehungsweise für eine Anpassung des
Strassenverkehrsgesetzes und der Verkehrszulassungsverordnung und für die
Möglichkeit, Sanktionen gegen Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer stärker zu
differenzieren, kam im Dezember vor den Zweitrat. Sie wurde vom Ständerat
gemeinsam mit der inhaltlich sehr ähnlichen Motion Giezendanner (svp, AG; Mo.
17.3590) behandelt. Die KVF-SR hatte ihrem Rat die Annahme der Motion Graf-Litscher
und die Ablehnung der Motion Giezendanner empfohlen. Die Kommissionsmehrheit
lehnte die Motion Giezendanner ab, weil sie keinen Unterschied mache bezüglich der
Schwere einer Verkehrsregelverletzung, für welche ein differenzierter
Führerausweisentzug zu erwägen sei. Dies gehe eindeutig zu weit, erklärte die
Kommission, man wolle «ausdrücklich nicht an den Grundpfeilern von Via sicura»
rütteln. Eine Kommissionsminderheit Wicki (fdp, NW) beantragte hingegen auch die
Annahme der Motion Giezendanner. 
Bundesrätin Sommaruga schloss sich der Einschätzung der Kommission an und bat den
Rat, sofern er bei Führerausweisentzügen stärker differenzieren wolle, die Motion Graf-
Litscher anzunehmen und die Motion Giezendanner abzulehnen. Die Ratsmitglieder
folgten dieser Empfehlung knapp: Die Motion Graf-Litscher wurde ohne Gegenstimmen
angenommen und die Motion Giezendanner wurde mit 22 gegen 20 Stimmen (keine
Enthaltungen) abgelehnt. 7

MOTION
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2020 die Motion «Wahre Kosten von
Lärmschutzmassnahmen» von Nationalrat Franz Grüter (svp, LU), nachdem diese in der
Herbstsession 2020 der KVF-SR zur Vorberatung zugewiesen worden war.
Kommissionssprecher Wicki (fdp, NW) legte im Plenum dar, warum die KVF-SR die
Motion einstimmig zur Ablehnung empfahl. Grüters Forderung, Kostenberechnungen
für Lärmschutzmassnahmen möglichst auf effektiven Marktpreisen zu basieren, sei in
der Praxis quasi nicht umzusetzen, da man sich zu diesem Zeitpunkt in der
Vorprojektphase befinde, in welcher noch zu viele unbekannte Faktoren Einfluss
nehmen können. Vor allem würde die Umsetzung dieser Forderung aber bedeuten, dass
der Verfassungsgrundsatz der Gleichbehandlung missachtet würde, wenn ein teureres
Objekt (beispielsweise Gebäude) als schützenswerter als ein günstigeres Objekt
eingestuft würde, obwohl die Bewohner und Bewohnerinnen genau gleich von Lärm
betroffen wären. Nachdem sich auch Bundesrätin Sommaruga noch einmal gegen die
Motion ausgesprochen und betont hatte, dass auch die BPUK die Anliegen der Motion
kritisch sehe, lehnte die kleine Kammer die Motion stillschweigend ab. 8

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Ständerat befasste sich in der Frühlingssession 2021 ein zweites Mal mit den
Rahmenbedingungen für fossilfrei angetriebene Nutzfahrzeuge. Dies war notwendig
geworden, nachdem der Nationalrat den Vorstoss in leicht geänderter Form
angenommen hatte. Kommissionssprecher Wicki (fdp, NW) erläuterte, dass die
vorberatende KVF-SR keine Einwände gegen den geänderten Motionstext vorzubringen
habe. Verkehrsministerin Sommaruga stimmte dem Vorstoss in dieser Form ebenfalls
zu. Sie rief in Erinnerung, dass im Bereich der Nutzfahrzeuge ein gewisser Zielkonflikt
zwischen der Förderung der Entwicklung von wichtigen Innovationen (beispielsweise
Elektromobilität und Wasserstoffantrieb) und der Weiterentwicklung der LSVA bestehe.
Man wolle hier weder diese Innovationen abwürgen, noch wolle man die Finanzierung
der LSVA gefährden. Letztere müsse daher in Zusammenarbeit mit der Branche
geschehen. Der Ständerat stimmte der Motion schliesslich stillschweigend zu. 9

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat solle für gleich lange Spiesse im Strassengüterverkehr sorgen, forderte
Ständerat Wicki (fdp, NW) in einer im Dezember 2020 eingereichten Motion. Bislang
müssten Lieferwagen, im Gegensatz zu Lastwagen, ihre Wegekosten und ihre externen
Kosten nur teilweise übernehmen. Wicki schlug daher vor, eine Pauschalabgabe oder
eine leistungsabhängige Abgabe (beispielsweise die LSVA) für Lieferwagen einzuführen.
Lieferwagen, die Material und/oder Ausrüstung zur Berufsausübung transportieren,
sollen jedoch von dieser Abgabe befreit werden. Zudem sollen die derzeit geltenden
Abgaben für Lastwagen nicht erhöht werden. 
Der Bundesrat zeigte sich bereit, die gesetzlichen Grundlagen zu erarbeiten, um
Lieferwagen, die für den gewerbsmässigen Gütertransport verwendet werden, in die
LSVA zu integrieren. Er werde diese Arbeiten mit der Weiterentwicklung der LSVA und
der Umsetzung der Verlagerungspolitik von der Strasse auf die Schiene koordinieren. Er
beantragte daher die Annahme der Motion. 
Der Ständerat befasste sich in der Frühjahressession 2021 mit dem Vorstoss. Thierry
Burkart (fdp, AG), in seiner Funktion als Zentralpräsident des ASTAG, betonte, wie
wichtig es sei, an der derzeitigen Ausgestaltung der LSVA für Lastwagen festzuhalten.
Eine Erhöhung der Tarife für Lastwagen oder etwa die Berücksichtigung des CO2-
Ausstosses bei der Tarifberechnung kämen für ihn nicht in Frage. Verkehrsministerin
Sommaruga beschwichtigte, dass sowohl die Umsetzung dieser Motion als auch die
Weiterentwicklung der LSVA in enger Absprache mit der Branche erfolgen würden. Die
kleine Kammer stimmte der Motion in der Folge stillschweigend zu. 10

MOTION
DATUM: 16.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Josef Dittli (fdp, UR) forderte mittels einer im Dezember 2020 eingereichten Motion
gleich lange Spiesse im Strassengüterverkehr bezüglich der Arbeits- und
Ruhezeitbestimmungen. Mit dieser Motion brachte er ein ähnliches Anliegen wie
Parteikollege Wicki (fdp, NW) auf, der in einem Vorstoss verlangt hatte, dass
Lieferwagen in das System der LSVA integriert werden. Dittlis Vorstoss zielte nun darauf
ab, dass die Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen, die für Lastwagenfahrerinnen und
-fahrer gelten, auch auf Fahrerinnen und Fahrer für Lieferwagen (> 2,5t) ausgedehnt
werden. Zudem sollen für diese Fahrzeuge ebenfalls die Ausrüstungsvorschriften der EU
bezüglich dem digitalen Fahrtschreiber im grenzüberschreitenden Verkehr gelten.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion und der Ständerat befasste sich in
der Frühjahressession 2021 mit dem Vorstoss. Nachdem Dittli diesen erläutert hatte,
wies Verkehrsministerin Sommaruga darauf hin, dass die neue Regelung nur für den
gewerbsmässigen Güterverkehr gelten und nicht bei Firmen angewendet werde, deren
Hauptbeschäftigung nicht der Transport darstellt. Ein Schreiner beispielsweise, der
einen Tisch oder ähnliches transportiere, sei daher von der neuen Bestimmung nicht
betroffen. Nach diesen Ausführungen stimmte die kleine Kammer der Motion
stillschweigend zu. 11

MOTION
DATUM: 16.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat beugte sich in Herbstsession 2021 über eine Motion Wicki (fdp, NW),
die gleich lange Spiesse im Strassengüterverkehr forderte. Die Motion verlangte, dass
nicht nur Lastwagen, sondern auch Lieferwagen ihre externen Kosten decken sollten,
beispielsweise durch die diesbezügliche Ausweitung der LSVA.
Lorenzo Quadri (lega, TI) erläuterte im Rat, weshalb die Mehrheit der vorberatenden
KVF-NR zum Schluss gekommen war, die Motion zur Ablehnung zu empfehlen: Diese
neue Steuer könne durch die Nutzung anderer Verkehrsmittel umgangen werden. Auch
werde befürchtet, dass der Vorstoss die KMU, welche oft solche Lieferwagen
einsetzten, in einer wirtschaftlich ohnehin schwierigen Zeit erheblich belasten könnte.
Der zweite Kommissionssprecher Matthias Bregy (mitte, VS) fügte an, dass die

MOTION
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Kommission verfassungsrechtliche Probleme sowohl im Bereich der
Schwerverkehrsabgabe als auch im Bereich der Wirtschaftsfreiheit befürchte.
Anschliessend erläuterten die Minderheitssprecherin Isabelle Pasquier-Eichenberger
(gp, GE) und Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga die Argumente für die Annahme
der Motion. Die derzeit vorliegende Ungleichbehandlung sei ungerecht; auch
Lieferwagen müssten für ihre externen Kosten aufkommen, zumal sie sehr viel
ineffizienter seien als Lastwagen. So hätten die Fahrten von Lieferwagen in den letzten
Jahren stark zugenommen – sie seien mittlerweile für zwei Drittel der gefahrenen
Kilometer im Strassengüterverkehr verantwortlich; ihre Transportleistung sei im
Vergleich zum Schwerverkehr jedoch minim. Zudem trage die LSVA stark zur
Verlagerung von der Strasse auf die Schiene bei und helfe damit, dass die Stickstoff-
und Feinstaub-Emissionen zurückgingen.
Diese Worte vermochten die Mehrheit des Rates jedoch nicht zu überzeugen. Die
grosse Kammer lehnte die Motion mit 103 zu 78 Stimmen ab. Die geschlossen
stimmenden Fraktionen der Grünen, der SP und der GLP blieben dabei in der
Minderheit. 12

Eisenbahn

Mit seiner Botschaft zum Strategischen Entwicklungsprogramm
Eisenbahninfrastruktur (Ausbauschritt 2035) unterbreitete der Bundesrat Ende
Oktober 2018 dem Parlament den Bundesbeschluss zum Ausbauschritt 2035 der
Bahninfrastruktur sowie den Bundesbeschluss zum dazugehörenden
Verpflichtungskredit. Mit der Botschaft beantragte der Bundesrat auch die
Abschreibung der folgenden Geschäfte: Brachliegendes Potenzial auf Bahnstrecken
nutzen, Angebotsverbesserungen auf der Hochrheinstrecke, Elektrifizierung und
Angebotsverbesserungen der Hochrheinstrecke, Bahnausbau. Mehr Klarheit bei der
Projektpriorisierung und Vorfinanzierung im Rahmen von Fabi/Ausbauschritt 2030/35.

Mit dem Ausbauschritt 2035 (AS 2035) des strategischen Entwicklungsprogramms
Eisenbahninfrastruktur (STEP) soll der schrittweise Ausbau des Schienennetzes mit
Investitionen von CHF 11.9 Mia. vorangetrieben werden. Für den Personenverkehr
beinhaltet der AS 2035 zusätzliche Viertel- und Halbstundentakte und dank einer
höheren Stabilität des Betriebs solle die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit im
Schienenverkehr verbessert werden. Auch für den Güterverkehr schaffe der AS 2035
mehr und schnellere Angebote. Die für den AS 2035 vorgesehenen Mittel stammen aus
dem Bahninfrastrukturfonds (BIF), womit die Finanzierung aus heutiger Sicht gesichert
sei. Ein weniger weit gehendes Ausbauprogramm mit einem Zeithorizont bis 2030 und
einem Investitionsvolumen von CHF 7 Mia. war in der Ende September 2017 eröffneten
Vernehmlassung abgelehnt worden, während dem zweiten Vorschlag – also der
vorliegenden Botschaft – mehrheitlich zugestimmt worden war. 
Im Februar 2019 beriet die KVF-SR über den AS 2035, beschloss Eintreten und nahm
weitere Projekte in den AS 2035 auf: So sollten die Projektierungen des
Durchgangsbahnhofes Luzern sowie der trinationalen S-Bahn Basel bereits mit dem AS
2035 erfolgen. Zudem nahm die Kommission einen Neubau der Strecke Neuenburg -
La-Chaux-de-Fonds anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Modernisierung der
bestehenden Strecke in den AS 2035 auf. Damit erhöhte die KVF-SR den
Investitionsbetrag um CHF 919 Mio. auf CHF 12.8 Mia. 
Am 7. März 2019 nahm der Ständerat als Erstrat die Behandlung des Geschäfts auf und
folgte trotz ausführlicher Debatte seiner Kommission. Ein Minderheitsantrag von
Ständerat Wicki (fdp, NW) zur Streichung des Doppelspurausbaus bei Rorschach – dem
letzten einspurigen Teilstück in der West-Ost-Verbindung – fand keine Mehrheit.
Ständerat Stöckli (sp, BE) setzte sich für die Aufnahme des Bahnhofs Thun-Nord ein,
zog seinen Antrag aber zurück. So beschloss die kleine Kammer schliesslich gemäss den
Anträgen der Kommission und nahm das Geschäft einstimmig und ohne Enthaltungen
an. 13
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Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Dem Abschluss der Verhandlungen zu den Verpflichtungskrediten ab 2019 des
Programms Agglomerationsverkehr stand nur noch eine Differenz im Weg: Die
Umfahrung Oberburg bei Burgdorf im Emmental. Die KVF-SR hatte sich von der
Bundesverwaltung noch einmal über das Projekt informieren lassen und stimmte mit 6
zu 3 Stimmen für Festhalten, also für das Streichen der Umfahrung Oberburg aus den
vorliegenden Verpflichtungskrediten zum Agglomerationsverkehr. Am 10. September
2019 kam das Geschäft wieder in den Ständerat. Ein Einzelantrag Hösli (svp, GL) auf
Zustimmung zum Nationalrat wurde vom Antragsteller mit einem Besuch begründet, bei
welchem er sich das Projekt vor Ort habe erklären lassen und wo er zur Überzeugung
gekommen sei, dass es ein notwendiges und reifes Projekt sei. Höslis Votum wurde
sekundiert von den Ständeräten Wicki (fdp, NW) und Luginbühl (bdp, BE). Bundesrätin
Sommaruga zeigte sich über die Diskussion zur Umfahrung Oberburg genervt – «mir ist
es jetzt dann langsam auch egal» – und verwies erneut auf die Gleichbehandlung der
Regionen und Agglomerationen und darauf, dass es gegenüber diesen ungerecht und
inkorrekt sei, auf Antrag im Rat einfach ein Projekt vorzuziehen, das vom Amt als noch
nicht reif eingeschätzt worden war. Sie betonte zudem, dass in der Agglomeration
Burgdorf sowieso erst die Ortsdurchfahrt Burgdorf saniert werde und der Bau der
Umfahrung Oberburg nicht vor Ende 2022 begonnen werde – auch wenn der Ständerat
die Umfahrung jetzt aufnähme. 
So weit kam es dann doch nicht: Die kleine Kammer hielt mit 25 zu 15 Stimmen (1
Enthaltung) an ihrem bisherigen Entscheid fest. Die Differenz blieb damit bestehen und
das Geschäft ging zurück an den Nationalrat. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2019
NIKLAUS BIERI

In der Wintersession 2021 beschäftigte sich der Ständerat mit vier gleichlautenden
Motionen, welche einen Massnahmenplan forderten, um den Anteil des öffentlichen
Verkehrs am Gesamtverkehr zu steigern. Stefan Engler (mitte, GR) erläuterte für die
KVF-SR, dass die Motionen dazu beitragen könnten, die Treibhausgase im
Verkehrsbereich weiter zu senken. Daher beantrage die Kommissionsmehrheit ihre
Annahme. Die Minderheitssprecher Hans Wicki (fdp, NW) und Thierry Burkart (fdp, AG)
plädierten hingegen für die Ablehnung der Motionen. Wicki argumentierte, dass es
wenig sinnvoll sei, die Verwaltung Massnahmen ausarbeiten zu lassen, für deren
Realisierung keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stünden. Burkart wiederum
vertrat die Ansicht, dass diese Motionen einem veralteten Schiene-gegen-Strasse-
Denken folgten. Dabei sei doch mittlerweile klar, dass es beide Verkehrsträger brauche,
zumal die Dekarbonisierung auch bei den Autos und den Lastwagen auf dem Vormarsch
sei. Mit diesen Vorstössen würde zudem zwischen öffentlichem und privatem Verkehr
unterschieden, «obwohl beide teilweise mit genau denselben Fahrzeugen verkehren»,
so Burkart. Bundesrätin Sommaruga sprach sich für Annahme der Motionen aus, räumte
aber an die Minderheit gerichtet ein, dass eine Annahme nicht bedeute, dass nur noch
für den öffentlichen Verkehr gearbeitet würde. So werde es beispielsweise beim
geplanten Nachfolgegesetz für das an der Urne abgelehnte CO2-Gesetz auch
massgeblich um den Ausbau der Infrastruktur für die Elektromobilität gehen. Nach
diesen Voten nahm der Ständerat die Motionen mit 24 zu 15 Stimmen an. 15

MOTION
DATUM: 07.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Luftfahrt

In der Wintersession 2020 stimmte der Ständerat auf Empfehlung der Mehrheit seiner
Kommission der Motion «Ausnahme des Modellflugs von der EU-Drohnenregelung»
zu. Hans Wicki (fdp, NW) vertrat im Rat die Position der Mehrheit der KVF-SR. Er legte
dar, dass mit der Übernahme der EU-Drohnenregelung die administrativen
Anforderungen für die Modellfliegerei erhöht würden, ohne dass dabei ein konkreter
Sicherheitsgewinn resultieren würde. Zudem gehe mit der Übernahme die faktische
Einführung des Vereinszwangs einher, da Nichtmitglieder zahlreiche Nachteile zu
befürchten hätten. So müssten diese etwa einen zusätzlichen Online-Test absolvieren,
und die Flughöhe ihrer Modellflugzeuge würde auf 120 Meter beschränkt. Eva Herzog
(sp, BS) und Simonetta Sommaruga erläuterten für die Minderheit, respektive für den
Gesamtbundesrat, die von ihnen befürchteten Konsequenzen bei einer Annahme der
Motion. So nehme man mit Annahme der Motion in Kauf, dass die EU-Regulierung für
den Drohnen- und Modellflug, an der die Schweiz stark mitgearbeitet hatte, nicht
ratifiziert werden könne. Dadurch werde die Erhöhung der Sicherheit im Schweizer
Luftverkehr verzögert und die Schweizer Drohnen- und Robotikindustrie verliere den
Zugang zum EU-Binnenmarkt inklusive Forschungszusammenarbeit. Schliesslich
erläuterte Sommaruga, wie bereits im Nationalrat, dass die Schweiz von der
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Weiterentwicklung des EU-Rechts im Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge
ausgeschlossen wäre. In der Abstimmung schloss sich der Ständerat der Mehrheit
seiner Kommission an und stimmte der Motion knapp zu, mit 20 gegen 18 Stimmen bei 4
Enthaltungen. 16

Der Ständerat schloss sich in der Herbstsession 2021 dem Nationalrat an und sprach
sich für die Motion der KVF-NR zur Schaffung einer nationalen Berufspilotenlizenz aus.
Kommissionssprecher Wicki (fdp, NW) argumentierte, dass die Schweiz eine Regelung
benötige, wonach die Alterslimite für gewerbsmässige Transportflüge von alleine
fliegenden Pilotinnen und Piloten bei 65 Jahren liegen soll und nicht bei 60 Jahren, wie
dies in der EU der Fall ist. Verkehrsministerin Sommaruga wies vergeblich darauf hin,
dass eine solche Regelung für das Verhältnis zur EU gefährlich sein könnte, da sie in
Konflikt mit dem Luftverkehrsabkommen mit der EU stehe. 17

MOTION
DATUM: 28.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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